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Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Neuverordnung des Naturschutz-
gebietes „Weper, Gladeberg und Aschenburg“ in den Landkreisen Nort-
heim und Göttingen 
______________________________________________________________ 
 
Im Bereich des Landkreises Göttingen, Flecken Bovenden, Gemarkung Harste 
sowie des Landkreises Northeim, Stadt Hardegsen, Gemarkungen Asche, El-
lierode, Gladebeck, Hardegsen, Hettensen, Hevensen, Trögen und Üssinghau-
sen wird beabsichtigt, das Naturschutzgebiet „Weper, Gladeberg und Aschen-
burg“ neu zu verordnen. 
 
Die entsprechende Fläche ist auf der Übersichtskarte im Maßstab 1 : 100.000 
und auf den Detailkarten im Maßstab 1 : 5.000 dargestellt. 
 
Der Entwurf der Verordnung mit den dazugehörigen Karten wird gemäß § 14 
Abs. 2 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG) in der Zeit  
 
vom 01.06.2017 bis 30.06.2017 
 
bei dem Landkreis Göttingen, Reinhäuser Landstraße 4, 37083 Göttingen, 
Zimmer 416 
 
während der Dienststunden öffentlich ausgelegt. 
 
 
Während der Auslegungszeit können von jedermann Bedenken und Anregun-
gen bei dem Landkreis Göttingen, Reinhäuser Landstraße 4, Zimmer 416, 
37083 Göttingen oder beim Landkreis Northeim, Medenheimer Straße 6/8, 
Zimmer 161, 37154 Northeim, eingereicht bzw. vorgebracht werden. 
 
 
Göttingen, den 17.05.2017 
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Landkreis Göttingen       Göttingen, 10.05.2017 
Der Landrat 
Untere Wasserbehörde 
7021(909)70187-17 
 
 
 
 
 
Widerruf der Bewässerungs- und Staurechte der Wieseneigentümer von Uschlag, 34355 
Uschlag im Wellebach 
 
Aufgrund des § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG1

 ), widerrufe ich hiermit 
die nachfolgend aufgeführten Bewässerungs- und Staurechte der Wieseneigentümer von 
Uschlag im Wellebach. 
 
„Gemarkung Uschlag 
Auf dem Titel der Unvordenklichkeit gestütztes Recht der Landwirte Louis Schäfer, Heinrich 
Schäfer, Otto Coss, Heinrich Ad. Schäfer, August Witzel, C. Beumler, Otto Schäfer, A. Haase,  
A. Kiel, G. Ketzer, sämtlich zu Uschlag, das jeweilig zufließende Wasser des Wellebaches in  
der Zeit von Sonnabends 18 Uhr bis Sonntags 18 Uhr und ferner in regenreichen Zeiten  
durch behelfsmäßige Wehre aus Steinen und Rasenstücken anzustauen, auf die im Antrag 
bezeichneten Wiesengrundstücke der Antragsteller abzuleiten, daselbst zur Bewässerung zu 
benutzen und –soweit es nicht versickert oder verdunstet- in den Wellebach wieder 
einzuleiten. 
Eingetragen am 25. Juni 1931“ 
 
Begründung 
 
Es wurde festgestellt, dass noch alte Bewässerungs- und Staurechte der Wieseneigentümer 
von Uschlag im Wellebach bestehen und im Wasserbuch eingetragen sind. Auf den hier 
vorliegenden Luftbildern sind keine Ableitungen zu erkennen, zudem wurden seit ca. 50 
Jahren für die Wasserrechte keine neuen Eigentümer benannt. Außerdem befindet sich der 
größte Teil des Gewässers im Eigentum der Gemeinde Staufenberg. Da davon auszugehen  
ist, dass die Bewässerungs- und Staurechte seit Jahren nicht mehr ausgeübt werden, liegen 
die Voraussetzungen für einen Widerruf gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 WHG vor. Ein 
Erfordernis für das Fortbestehen der Bewässerungs- und Staurechte ist nicht mehr gegeben. 
 
Gemäß § 20 Abs. 2 WHG kann ein altes Recht widerrufen werden, wenn die Benutzung drei 
Jahre ununterbrochen nicht ausgeübt worden ist.  
 
§ 20 Abs. 2 WHG soll verhindern, dass die vom WHG angestrebte möglichst zweckmäßige 
Ausnutzung des Wasserschatzes nicht durch nutzlos und entbehrlich gewordene 
Benutzungsrechte blockiert wird. Die Wasserbehörden sind aufgrund ihrer Verpflichtung zur 
sparsamen Bewirtschaftung des Wasserhaushalts gehalten, den Wasserschatz unter 
ganzheitlicher und vorausschauender Betrachtung zu bewirtschaften und die vielfältigen 

                                                           
1 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts – (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31.07.2009 (BGBl I S. 2585) in der zurzeit gültigen Fassung. 
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Nutzungen und Nutzungsinteressen zu steuern und zu begrenzen. Im Zusammenhang mit  
der Wasserrahmenrichtlinie werden bestehende alte Rechtsverhältnisse überprüft. Dazu 
gehört, nur solche Rechtsverhältnisse bestehen zu lassen, die auch tatsächlich ausgeübt 
werden und solche zu widerrufen, die für den Begünstigten entbehrlich geworden sind, weil 
die Benutzung nicht mehr ausgeübt wird bzw. aufgrund der heutigen Verhältnisse vor Ort 
nicht mehr ausgeübt werden kann.  
 
Der Sinn und Zweck der vorstehenden Widerrufsvorschrift geht von einem öffentlichen 
Interesse aus. Mit ihr soll die Wasserbehörde in die Lage versetzt werden, den Wasserschatz, 
an dem ein nutzlos gewordenes Recht eines Privaten besteht, durch Beseitigung dieses 
Rechtes wieder uneingeschränkt für die Allgemeinheit verfügbar zu machen, um so die 
allgemeine öffentlich-rechtliche Benutzungsordnung für das Gewässer wieder herzustellen.  
 
Der auch in anderen Umweltgesetzen bekannte Widerrufsgrund der Nichtausübung einer 
Benutzung entspricht dem Bewirtschaftungs- und Verteilungszweck des WHG und soll einem 
spekulativen Erwerb von Bewilligungen „auf Vorrat“ entgegenwirken. Sinn und Zweck des 
Widerrufs ist es, Schein- oder Vorratsbenutzungen auszuschließen, bei denen sich die 
Funktion der zugestandenen Rechtsposition auf eine Sperrwirkung beschränkt.  
 
Die Voraussetzungen für einen Widerruf gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 WHG liegen vor. Ein 
Erfordernis für das Fortbestehen des alten Rechtes ist aufgrund der Situation vor Ort nicht 
mehr gegeben, so dass ich mich nach pflichtgemäßem Ermessen für den Widerruf Ihres 
privaten Rechts entschieden habe. 
 
Die Anhörung ist über öffentliche Bekanntmachungen im Amtsblatt des Landkreises 
Göttingen, dem Mitteilungsblatt der Gemeinde Staufenberg sowie über die Veröffentlichung 
im Aushangkasten erfolgt. Einwendungen, dass die Voraussetzungen für den Widerruf nach  
§ 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 WHG nicht vorliegen, wurden im Anhörungsverfahren nicht 
vorgebracht. 
 
Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung) 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift Widerspruch beim Landkreis Göttingen, Reinhäuser Landstr. 4, 37083 
Göttingen einlegen. 
 
Im Auftrage 
 
gez. 
Schütte 
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Gemeinde Elbingerode 

für das Haushaltsjahr 2017 
 

I. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 
 

Aufgrund der §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)  
in der Fassung vom 26.10.2016, Nds. GVBl. S. 226, hat der Rat der Gemeinde Elbingerode  
in der Sitzung am 20.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§  1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird                                                           2017               

 
      1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 1.1 der ordentlichen Erträge auf  457.300 €  
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  457.300 €  
 1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0 €  
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 €  
     
      2. im Finanzhaushalt   
     
 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  440.400 €  
 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  425.900 €  
     
 2.3 der Einzahlungen für Investitionen  4.500 €  
 2.4 der Auszahlungen für Investitionen  10.000 €  
     
 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  5.500 €  
 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  6.500 €  

 

festgesetzt. 
 

§  2 
Kreditermächtigung 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 
2017 i.H.v. 5.500,00 € vorgesehen. 
 

 
§  3 

Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2017 nicht festgesetzt.   
 
 

§  4 
Liquiditätskredite 

Der Höchstbetrag, bis zu dem in dem Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.  
 
 

§  5 
Steuersätze 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer                                                                                                            2017               
 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.         
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

 
400 v.H.         
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2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.    
 
 
Elbingerode, den 20.02.2017 
 
gez. 
Hellwig 
Gemeindedirektor 
 
 
 
II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für die Gemeinde Elbingerode für das Haushaltsjahr 2017 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die gem. § 120 Abs. 2 NKomVG und § 122 Abs. 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch 
den Landkreis Göttingen –AZ 20.1 –  mit Verfügung vom 17.05.2017 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG zur Einsichtnahme im Rathaus der 
Samtgemeinde Hattorf am Harz, Otto-Escher-Straße 12, 37197 Hattorf am Harz, in der Zeit vom 
22.05.2017 bis 01.06.2017 öffentlich aus. 
 
 
Hattorf am Harz, den 17.05.2017 
 
gez. 
Hellwig     
Gemeindedirektor               
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Die Haushaltssatzung der Gemeinde Krebeck liegt in der Zeit vom 22.05.2017 bis einschließlich 
07.06.2017 bei der Gemeinde Krebeck, Kirchring 17, 37434 Krebeck zur Einsichtnahme aus. 
 
_______________________________________________________________________________ 
Amtsblatt für den Landkreis Göttingen vom 18.05.2017  Nr. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 630 - 
 



 
 

- 631 - 
 



 
 

- 632 - 
 



 
 

- 633 - 
 

 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Amtsblatt für den Landkreis Göttingen vom 18.05.2017  Nr. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 634 - 
 



 
 

- 635 - 
 



 
 

- 636 - 
 



 
 

- 637 - 
 



 
 

- 638 - 
 



 
 

- 639 - 
 



 
 

- 640 - 
 



 
 

- 641 - 
 



 
 

- 642 - 
 



 
 

- 643 - 
 



 
 

- 644 - 
 



 
 

- 645 - 
 



 
 

- 646 - 
 



 
 

- 647 - 
 



 
 

- 648 - 
 



 
 

- 649 - 
 



 
 

- 650 - 
 



 
 

- 651 - 
 



 
 

- 652 - 
 



 
 

- 653 - 
 



 
 

- 654 - 
 



 
 

- 655 - 
 



 
 

- 656 - 
 



 
 

- 657 - 
 



 
 

- 658 - 
 



 
 

- 659 - 
 



 
 

- 660 - 
 



 
 

- 661 - 
 



 
 

- 662 - 
 



 
 

- 663 - 
 

 



 
 

- 664 - 
 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
Amtsblatt für den Landkreis Göttingen vom 18.05.2017  Nr. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 


